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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs3;

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Es ist nicht Aufgabe der Abgabenbehörde, auf Grund einzelner Aufzeichnungen eine Rekonstruktion der Einnahmen

und Ausgaben des Abgabep9ichtigen vorzunehmen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 2. Juni 1992, 88/14/0080).Es ist nicht

Aufgabe der Abgabenbehörde, auf Grund einzelner Aufzeichnungen eine Rekonstruktion der Einnahmen und

Ausgaben des Abgabepflichtigen vorzunehmen vergleiche das hg. Erkenntnis vom 2. Juni 1992, 88/14/0080).
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